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 Veröffentlicht am 13.04.1961

Norm

DSt 1872 §28 Abs1 litb

Rechtssatz

Es ist unzulässig, daß ein Kammeranwalt in einer Sache tätig ist, in der er auch als Vertreter der durch das Vorgehen

des Beschuldigten verletzten Partei einschreitet.
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